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A. Allgemeine Bedingungen

1. Geltungsbereich
1.1 Die nachfolgenden Allgemeinen Geschä� s-

bedingungen (nachfolgend „Geschä� sbedin-
gungen“ genannt) regeln die Rechtsbezie-
hungen zwischen der COMRAMO IT Holding 
AG und ihren Tochterunternehmen (nachfol-
gend gemeinsam „COMRAMO“ genannt) und 
ihren Kunden (nachfolgend „Kunde“ genannt) 
in Bezug auf die Lieferung von Hardware und 
So� ware sowie der dazugehörigen Dokumen-
ta� on bzw. Produktbeschreibung (nachfolgend 
gemeinsam „Liefergegenstände“ genannt), 
die Wartung und Pfl ege von Hardware und 
So� ware, die Erbringung von Leistungen im 
Rahmen eines Applica� on Service Providing 
sowie sons� ge Dienstleistungen, einschließ-
lich Schulung, Beratung, Programmierung, In-
stalla� onsleistungen, Per-sonalabrechnungs-
leistungen (nachfolgend gemeinsam auch 
„vertragsgegenständliche Lieferungen und 
Leistungen“ genannt).

1.2 Die vertragsgegenständlichen Lieferungen 
und Leistungen der COMRAMO erfolgen aus-
schließlich aufgrund dieser Geschä� sbedin-
gungen, sofern nicht im Einzelfall ausdrück-
lich Abweichendes zwischen COMRAMO und 
dem Kunden vereinbart wurde.  Allgemeine 
Geschä� s- oder Einkaufsbedingungen des 
Kunden werden von COMRAMO nicht aner-
kannt, auch wenn COMRAMO nicht ausdrück-
lich widerspricht.

1.3 Diese Geschä� sbedingungen gelten für alle ge-
genwär� gen und zukün� igen Geschä� sbezie-
hungen zwischen COMRAMO und dem Kunden. 

1.4 Diese Geschä� sbedingungen gelten nicht für 
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB. 

2. Angebote, Bestellungen
2.1 Soweit vom COMRAMO nicht ausdrücklich 

Abweichendes bes� mmt ist, erfolgen sämt-
liche Angebote von COMRAMO über ver-
tragsgegenständliche Lieferungen und Leis-
tungen freibleibend. 

2.2 Verträge zwischen COMRAMO und dem Kun-
den kommen durch schri� liche Bestellung 
des Kunden auf der Grundlage von Angebo-
ten der COMRAMO und eine sich daran an-
schließende schri� liche Annahmeerklärung 
oder durch schri� liche Au� ragsbestä� gung 
seitens COMRAMO zustande (das maßgeb-
liche Vertragsdokument wird nachfolgend 
auch „Vertragsschein“ genannt).

3. Termine, Fristen, Verzug und Unmöglichkeit 
für Lieferungen und Leistungen 

3.1 Soweit zwischen den Vertragsparteien nichts 
Abweichendes vereinbart wurde, handelt es 
sich bei den im Vertragsschein enthaltenen 
Fristen und Terminen um Regelfristen und 
-termine ohne Fixschuldcharakter.

3.2 Die Einhaltung von Fristen und Terminen für 
vertragsgegenständliche Lieferungen und 
Leistungen setzt den rechtzei� gen Eingang 
sämtlicher vom Kunden zu liefernder Unter-

lagen, erforderlicher Genehmigungen, Freiga-
 ben sowie die Einhaltung der vereinbarten 

Zahlungsbedingungen und sons� gen Ver-
pfl ichtungen durch den Kunden voraus. Wer-
den diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ver-
längert sich die Leistungsfrist angemessen. 

3.3 Ansprüche des Kunden gegen COMRAMO 
wegen Verzuges oder Unmöglichkeit der 
vertragsgegenständlichen Lieferungen und 
Leistungen sind ausgeschlossen, sofern ver-
traglich vereinbarte Fristen und Termine auf 
Grund von Umständen nicht eingehalten 
werden oder die vertragsgegenständliche 
Lieferung oder Leistung aufgrund von Um-
ständen ausfällt, die COMRAMO nicht zu ver-
treten hat. Dies gilt insbesondere bei höherer 
Gewalt (vgl. Ziff . A.7.). 

3.4 Außer im Fall der Vereinbarung von Fixtermi-
nen oder bei unberech� gter Leistungsverwei-
gerung gerät COMRAMO nur dann in Verzug 
mit der vertragsgegenständlichen Lieferung 
oder Leistung, wenn der Kunde COMRAMO 
gegenüber die Fristversäumnis angemahnt 
und eine angemessene Frist zur Erbringung 
der vertragsgegenständlichen Lieferung oder 
Leistung gesetzt hat.

4. Subunternehmer
COMRAMO führt die vertragsgegenständ-
lichen Lieferungen und Leistungen selbst 
oder durch Einschaltung von verbundenen 
Unternehmen oder von Dri� en als Subunter-
nehmer aus. Soweit COMRAMO verbundene 
Unternehmen oder Dri� e als Subunterneh-
mer einschaltet, ha� et COMRAMO für deren 
Tä� gkeit nach Maßgabe dieser Geschä� sbe-
dingungen im selben Umfang wie für eigenes 
Verhalten.

5. Allgemeine Mitwirkungs- und Informa-
� onspfl ichten des Kunden

5.1 Der Kunde hat sich über die wesentlichen 
Funk� onsmerkmale der vertragsgegenständ-
lichen Lieferungen und Leistungen informiert 
und trägt das Risiko, ob diese seinen Wün-
schen und Bedürfnissen entsprechen; über 
Zweifelsfragen hat er sich vor Vertragsschluss 
durch Mitarbeiter der COMRAMO bzw. durch 
fachkundige Dri� e beraten lassen.

5.2 Die Einrichtung einer funk� onsfähigen - und 
auch unter Berücksich� gung der zusätzlichen 
Belastung durch die vertragsgegenständlichen 
Lieferungen und Leistungen ausreichend di-
mensionierten - Hardware- und So� wareum-
gebung für die Liefergegenstände liegt in der 
alleinigen Verantwortung des Kunden.

5.3 Der Kunde testet die vertragsgegenständ-
lichen Lieferungen und Leistungen vor deren 
Einsatz gründlich auf Mangelfreiheit und auf 
Verwendbarkeit in der bestehenden Hard- 
und So� warekonfi gura� on. Dies gilt auch für 
So� ware, die er im Rahmen der Gewährlei-
stung und der Pfl ege erhält.

5.4 Der Kunde beachtet die von COMRAMO für 
die Installa� on und den Betrieb der vertrags-
gegenständlichen Lieferungen und Leistun-
gen gegebenen Hinweise.

5.5 Soweit der COMRAMO über die Bereitstellung 
der vertragsgegenständlichen Lieferungen 
und Leistungen hinaus weitere Leistungs-
pfl ichten obliegen, wirkt der Kunde hieran im 
erforderlichen Umfang unentgeltlich mit, in-
dem er z.B. Mitarbeiter, Arbeitsräume, Hard- 
und So� ware, Daten und Telekommunika� -
onseinrichtungen zur Verfügung stellt.

5.6 Der Kunde gewährt COMRAMO zur Fehler-
suche und -behebung Zugang zu den ver-
tragsgegenständlichen Lieferungen und Leis-
tungen, nach Wahl des Kunden unmi� elbar 
und/oder mi� els Datenfernübertragung.

5.7 Der Kunde tri�   angemessene Vorkehrungen 
für den Fall, dass die vertragsgegenständ-
lichen Lieferungen und Leistungen ganz oder 
teilweise nicht ordnungsgemäß arbeiten (z.B. 
durch tägliche Datensicherung, Störungsdia-
gnose, regelmäßige Überprüfung der Daten-
verarbeitungsergebnisse).

5.8 Der Kunde trägt Nachteile und Mehrkosten 
aus einer Verletzung dieser Pfl ichten.

6. Vergütung, Zahlungsbedingungen
6.1 Die Preise verstehen sich als Ne� opreise, 

soweit nicht ausdrücklich Abweichendes be-
s� mmt ist; bei Lieferungen werden dem Kun-
den Transport- bzw. Versandkosten und Ein-
zelverpackungen einschließlich gesetzlicher 
Umsatzsteuer in der jeweils gül� gen Höhe 
gesondert in Rechnung gestellt. 

6.2  Reisekosten und Spesen sind separat zu ver-
güten.

6.3 Soweit in dem jeweiligen Vertragsschein 
oder den nachfolgenden Besonderen Bedin-
gungen nicht ausdrücklich Abweichendes 
bes� mmt ist, werden Zahlungen des Kunden 
ohne jeden Abzug binnen 14 Tagen ab Rech-
nungsdatum zur Zahlung fällig.

6.4 Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden ist 
COMRAMO berech� gt, Verzugszinsen in ge-
setzlich vorgesehener Höhe zu verlangen. 

6.5 Der Kunde ist zu einer Nutzung der vertrags-
gegenständlichen Lieferungen und Leistun-
gen, die über die vertraglich eingeräumten 
Nutzungsrechte hinausgeht, nur nach vorhe-
riger schri� licher Zus� mmung der COMRA-
MO berech� gt. Bei Mehrnutzung ohne Zu-
s� mmung (insbesondere beim gleichzei� gen 
Einsatz einer größeren Zahl von Nutzern als 
vereinbart) ist COMRAMO berech� gt, den für 
die weiter gehende Nutzung anfallenden Be-
trag gemäß der zu diesem Zeitpunkt gül� gen 
Preisliste der COMRAMO in Rechnung zu stel-
len, soweit der Kunde nicht einen wesentlich 
niedrigeren Schaden der COMRAMO nach-
weist. Die Geltendmachung weiter gehender 
Schadensersatzansprüche bleibt ausdrücklich 
unberührt.

6.6 Alle Preise verstehen sich zuzüglich der je-
weils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

6.7 Eine Aufrechnung durch den Kunden ist 
nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen zulässig. Zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts 
ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrags-
verhältnis beruht.

7. Höhere Gewalt
Solange COMRAMO 

  (i) auf die Mitwirkung oder Informa� onen des 
Kunden wartet oder 

  (ii)  durch Streiks oder Aussperrungen in Dri� be-
trieben oder im Betrieb der COMRAMO (im 
letzteren Fall jedoch nur, wenn der Arbeits-
kampf rechtmäßig ist), behördliches Eingrei-
fen, gesetzliche Verbote oder andere un-
verschuldete Umstände in ihren Leistungen 
behindert ist (nachfolgend ,,Höhere Gewalt“ 
genannt), gelten Liefer- und Leistungsfristen 
um die Dauer der Behinderung und um eine 
angemessene Anlaufzeit nach Ende der Be-
hinderung (nachfolgend ,,Ausfallzeit“ ge-
nannt) als verlängert und es liegt für die Dau-
er der Ausfallzeit keine Pfl ichtverletzung vor. 
COMRAMO teilt dem Kunden derar� ge Be-
hinderungen und ihre voraussichtliche Dauer 
unverzüglich mit. Dauert die Höhere Gewalt 
ununterbrochen länger als 3 Monate an, wer-
den beide Parteien von ihren Leistungspfl ich-
ten frei.

PA
23

0_
K0

2_
A2

_A
GB

_O
EF

F_
V.

1.
0.

1



Allgemeine Geschä� sbedingungen der COMRAMO IT Holding AG, Hannover

– 2 –

Stand: Oktober 2020

8. Geheimhaltung und Datenschutz
8.1 Die Vertragspartner verpfl ichten sich, alle im 
 Rahmen der Vertragsanbahnung und -durch- 
 führung erlangten Kenntnisse von vertrauli-

chen Informa� onen und Betriebsgeheimnissen 
(nachfolgend ,,Vertrauliche Informa� onen“ 

 genannt) des jeweils anderen Vertragspart-
ners zeitlich unbegrenzt vertraulich zu behan-
deln und nur für Zwecke der Durchführung 
des jeweiligen Vertrages zu verwenden. 

8.2  Die Vertragspartner werden Vertrauliche In-
forma� onen Mitarbeitern und sons� gen Drit-
ten nur zugänglich machen, soweit dies zur 
Erfüllung des jeweiligen Vertrages zwingend 
erforderlich ist. Sie werden alle Personen, 
denen sie Zugang zu den Vertraulichen Infor-
ma� onen gewähren, über die Pfl icht zu ihrer 
Geheimhaltung belehren und diese Personen 
schri� lich zur Geheimhaltung und Nutzung der 
Vertraulichen Informa� onen nur im Umfang 
nach Ziff .  A.8.1 verpfl ichten, soweit die betref-
fenden Personen nicht aus anderen Rechts-
gründen zur Geheimhaltung mindestens in vor-
stehendem Umfang verpfl ichtet sind.

8.3 Die vorstehenden Verpfl ichtungen gelten 
nicht für Vertrauliche Informa� onen, die 

  (i)  zur Zeit ihrer Übermi� lung durch den Ver-
tragspartner bereits off enkundig oder den 
anderen Vertragspartner bekannt waren; 

  (ii)  nach ihrer Übermi� lung durch den Vertrags-
partner ohne Verschulden des anderen Ver-
tragspartners off enkundig geworden sind; 

  (iii)  nach ihrer Übermi� lung durch den Vertrags-
partner dem anderen Vertragspartner von 
dri� er Seite auf nicht rechtswidrige Weise 
und ohne Einschränkung in Bezug auf Ge-
heimhaltung oder Verwertung zugänglich ge-
macht worden sind; 

 (iv)  die von einem Vertragspartner eigenständig, 
ohne Nutzung der Vertraulichen Informa� -
onen des anderen Vertragspartners, entwi-
ckelt worden sind; 

  (v)  die gemäß Gesetz, behördlicher Verfügung 
oder gerichtlicher Entscheidung veröff ent-
licht werden müssen - vorausgesetzt, der 
veröff entlichende Vertragspartner informiert 
den Vertragspartner hierüber unverzüglich 
und unterstützt ihn in der Abwehr derar� ger 
Verfügungen bzw. Entscheidungen; oder 

  (vi)   soweit dem Vertragspartner die Nutzung 
oder Weitergabe der Vertraulichen Informa� -
onen auf Grund zwingender gesetzlicher Be-
s� mmungen oder auf Grund des jeweiligen 
Vertrages gesta� et ist.

8.4 Die Geheimhaltungspfl ichten nach dieser Ziff . 
A.8. bestehen über eine Beendigung oder 
Rückabwicklung des jeweiligen Vertrages hi-
naus fort, solange und soweit in Bezug auf die 
jeweilige Informa� on nicht eine der in A.8.3  
genannten Bedingungen eingetreten ist.

9. Datenschutz
9.1 Die Parteien halten die gesetzlichen Bes� m-

mungen des Datenschutzes ein. 

9.2 Soweit COMRAMO im Rahmen des Vertrages 
auch personenbezogene Daten des Kunden 
im Wege der weisungsgebundenen Au� rags-
datenverarbeitung erhebt, verarbeitet oder 
nutzt, werden die Parteien eine Vereinba-
rung zur Au� ragsdatenverarbeitung gem. 
Art. 28, 29 DS-GVO schließen. Grei�  dabei 
die Öff nungsklausel des Art. 91 DS-GVO für 
COMRAMO-Kunden, werden die betroff enen 
Parteien eine Vereinbarung zur Au� ragsda-
tenverarbeitung auf der Grundlage des DSG-
EKD bzw. der KDO schließen.

10. Ende des Nutzungsrechts 
In allen Fällen der Beendigung seiner Nut-
zungsberech� gung (z.B. durch Rücktri� , 
Nachlieferung) gibt der Kunde alle vertrags-
gegenständlichen Lieferungen und Leistun-
gen  unverzüglich heraus und löscht sämt-
liche Kopien, soweit er nicht gesetzlich zu 

längerer Au� ewahrung verpfl ichtet ist. Die 
Erledigung versichert er schri� lich gegenüber 
der COMRAMO.

11. Eigentumsvorbehalt
11.1 COMRAMO behält sich das Eigentum an den 

vertragsgegenständlichen Lieferungen und 
Leistungen bis zur vollständigen Bezahlung 
sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung be-
stehender oder später entstehender Forde-
rungen aus dem Vertragsverhältnis vor.

11.2 Bei verschuldeten Zahlungsrückständen des 
Kunden gilt die Geltendmachung des Eigen-
tumsvorbehalts durch COMRAMO nicht als 
Rücktri�  vom Vertrag, es sei denn, COMRAMO 
teilt dies dem Kunden ausdrücklich mit. 

11.3  Bei Geltendmachung des Eigentumsvorbe-
halts durch COMRAMO erlischt das Recht des 
Kunden zur Weiterverwendung der vertrags-
gegenständlichen Lieferungen und Leistungen. 

12. Audit
COMRAMO ist berech� gt, einmal pro Kalen-
derjahr ein Audit beim Kunden durchzufüh-
ren, um die vertragsgemäße Nutzung der 
vertragsgegenständlichen Lieferungen und 
Leistungen zu überprüfen. Zu diesem Zweck 
darf COMRAMO vom Kunden Auskun�  ver-
langen, insbesondere über Zeitraum und 
Umfang der Nutzung der So� ware, sowie 
Einsicht in die Bücher und Unterlagen, sowie 
die Hard- und So� ware des Kunden nehmen. 
COMRAMO ist hierfür zu den üblichen Ge-
schä� szeiten Zutri�  zu den Geschä� sräumen 
des Kunden zu gewähren.

13. Vertragslaufzeit, Kündigung
13.1 Die Vertragslaufzeit ist in dem Vertragsschein 

spezifi ziert. Vorbehaltlich anderwei� ger Re-
gelungen in dem Vertragsschein, verlängert 
sich die Laufzeit automa� sch um weitere 12 
Monate, sofern sie nicht von einer der Par-
teien zum jeweiligen Ende der Laufzeit mit 
einer Frist von 3 Monaten gekündigt wird. 

13.2 Das Recht jeder Partei zur außerordentlichen 
Kündigung aus wich� gem Grund bleibt unbe-
rührt.

13.3 Eine Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit 
der Schri� form.

14. Schlussbes� mmungen
14.1 Ausschließlicher Erfüllungsort ist - vorbehalt-

lich besonderer Vereinbarungen im Vertrags-
schein - der Geschä� ssitz der COMRAMO. 

14.2 Der Kunde ist nur nach vorheriger schri� -
licher Zus� mmung der COMRAMO berech-
� gt, den Namen der COMRAMO und eine 
Beschreibung der vertragsgegenständlichen 
Lieferungen und Leistungen in Pressemi� ei-
lungen und in sons� gen Marke� ng-Materi-
alien zu veröff entlichen und zu verwenden. 
COMRAMO wird die Zus� mmung nicht unbil-
lig verweigern.

14.3 Änderungen oder Ergänzungen des jewei-
ligen Vertrages oder dieser Geschä� sbedin-
gungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schri� form. Gleiches gilt für den Verzicht auf 
dieses Schri� formerfordernis. Sofern nicht 
abweichend gesetzlich geregelt, entspricht E-
Mail nicht der Schri� form.

14.4 Der jeweilige Vertrag und diese Geschä� sbe-
dingungen unterliegen dem Recht der Bun-
desrepublik Deutschland unter Ausschluss 
der Verweisungsnormen des Interna� onalen 
Privatrechts und unter Ausschluss des Über-
einkommens der Vereinten Na� onen über 
Verträge über den interna� onalen Waren-
kauf (CISG). 

14.5 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Strei-
� gkeiten aus oder im Zusammenhang mit 
dem jeweiligen Vertrag ist der Geschä� ssitz 
der COMRAMO, sofern der Kunde Kaufmann, 
juris� sche Person des öff entlichen Rechts 

oder ein öff entlich-rechtliches Sonderver-
mögen ist. Klagt die COMRAMO, ist sie auch 
berech� gt, den Gerichtsstand am Sitz des 
Kunden zu wählen. Das Recht der Parteien, 
um einstweiligen Rechtsschutz vor den nach 
den gesetzlichen Bes� mmungen zuständigen 
Gerichten nachzusuchen, bleibt unberührt. 

14.6 Sollten einzelne Bes� mmungen des Vertrages 
oder dieser Geschä� sbedingungen unwirk-
sam oder undurchführbar sein oder werden, 
so wird die Wirksamkeit des Vertrages oder 
dieser Geschä� sbedingungen hiervon nicht 
berührt. An die Stelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bes� mmung tri�  eine Re-
gelung, die dem wirtscha� lichen Zweck der 
unwirksamen oder undurchführbaren Be-
s� mmung so nahe wie möglich kommt. Glei-
ches gilt für den Fall, dass die Parteien nach-
träglich feststellen, dass der Vertrag oder die 
Geschä� sbedingungen lückenha�  sind.

B. Besondere Bedingungen 
I. Lieferung von Hardware und So� ware 

1. Vertragsgegenstand
1.1  Der Kunde erwirbt von COMRAMO die in dem 

Vertragsschein näher bezeichnete Hardware 
und/oder So� ware (einschließlich Betriebs-
so� ware) und die zugehörige Dokumenta� -
on bzw. Produktbeschreibung (nachfolgend 
gemeinsam ,,Liefergegenstände“ genannt) zu 
den hierin geregelten Bedingungen.

1.2 Der Quellcode (Source Code) der So� ware ist 
nicht Gegenstand der Lieferung.

1.3 Für die Beschaff enheit der von COMRAMO 
gelieferten Liefergegenstände ist die in der 
Dokumenta� on bzw. Produktbeschreibung 
enthaltene Leistungsbeschreibung abschlie-
ßend maßgeblich. 

 Eine darüber hinausgehende Beschaff enheit 
der Liefergegenstände schuldet COMRAMO 
nicht. Eine solche Verpfl ichtung kann der 
Kunde insbesondere nicht aus anderen Dar-
stellungen der Liefergegenstände in öff entli-
chen Äußerungen oder in der Werbung der 
COMRAMO und/oder des Herstellers, sowie 
deren Angestellten oder Vertriebspartnern 
herleiten, es sei denn, COMRAMO hat die 
darüber hinausgehende Beschaff enheit aus-
drücklich schri� lich bestä� gt.

1.4 Soweit Angestellte der COMRAMO vor Ver-
tragsschluss Garan� en abgeben, sind diese 
nur wirksam, wenn sie durch die Geschä� s-
leitung der COMRAMO schri� lich bestä� gt 
werden.

1.5  Aufstellung, Installa� on oder Herstellung der 
technischen Betriebsbereitscha�  sind nicht 
Gegenstand des jeweiligen Vertrages. Sie 
können von dem Kunden gem. Ziff . B.IV. ge-
sondert beau� ragt werden.

2. Nutzungsumfang der So� ware
2.1 COMRAMO räumt dem Kunden - vorbehalt-

lich der Bezahlung der in dem Vertragsschein 
spezifi zierten Vergütung - ein einfaches, 
zeitlich unbeschränktes Recht an der So� -
ware zur Nutzung in dem hierin bzw. im 
Vertragsschein näher spezifi zierten Umfang 
(Einzelplatzlizenz, Netzwerklizenz, über diese 
Lizenzen hinausgehende Sondernutzungen 
etc.) ein. 

2.2 Vereinbaren die Parteien eine Einzelplatzli-
zenz, darf der Kunde die So� ware nur auf ei-
ner beliebigen ihm zur Verfügung stehenden 
Hardware installieren und an diesem Arbeits-
platz nutzen. Wechselt der Kunde jedoch die 
Hardware, muss er die So� ware von der bis-
herigen Hardware löschen. Ein zeitgleiches 
Einspeichern, Vorrä� ghalten oder Benutzen 
auf mehr als nur einer Hardware, die Instal-
la� on auf einem Server oder die Nutzung in-
nerhalb eines Netzwerks sind unzulässig. 

 Vereinbaren die Parteien eine Netzwerkli-
zenz, darf der Kunde die So� ware innerhalb 
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eines Netzwerks nutzen. Ein zeitgleiches Ein-
speichern, Vorrä� ghalten oder Benutzen auf 
mehr als nur einem Server ist unzulässig. 

2.3 Der Kunde darf die So� ware – vorbehaltlich 
anderwei� ger Regelungen im Vertragsschein 
– nur zu dem Zweck einsetzen, seine internen 
Geschä� svorfälle abzuwickeln. Insbesondere 
(i) ein Rechenzentrumsbetrieb für Dri� e oder 
(ii) das vorübergehende Zur-Verfügung-Stel-
len der So� ware (z.B. als Applica� on Service 
Providing) für Dri� e oder (iii) die Nutzung 
der So� ware zur Schulung von Personen, die 
nicht Mitarbeiter des Kunden sind, sind nur 
nach vorheriger schri� licher Zus� mmung der 
COMRAMO erlaubt. Die gewerbliche Wei-
tervermietung ist generell untersagt. Dri� e 
sind für Zwecke dieser Nutzungsbedingungen 
auch verbundene Unternehmen des Kunden 
im Sinne der §§ 15 ff  AktG.

3. Vervielfäl� gungen, Änderungen, De-
kompilierung

3.1 Vervielfäl� gungen der So� ware sind nur in-
soweit zulässig, als dies für den vertragsge-
mäßen Gebrauch notwendig ist. Der Kunde 
darf von der So� ware Sicherungskopien nach 
den Regeln der Technik im notwendigen Um-
fang anfer� gen. Sicherungskopien auf beweg-
lichen Datenträgern sind als solche zu kenn-
zeichnen und mit dem Urheberrechtsvermerk 
des Originaldatenträgers zu versehen. 

3.2 Der Kunde ist zu Änderungen, Erweiterungen 
und sons� gen Umarbeitungen der So� ware 
i.S. des § 69 c Nr. 2 UrhG nur insoweit befugt, 
als das Gesetz solches unabdingbar erlaubt. 
Bevor der Kunde selbst oder durch Dri� e 
Fehler besei� gt, gesta� et er COMRAMO zwei 
Versuche, den Fehler zu besei� gen. Dem Kun-
den stehen an solchen Bearbeitungen eigene 
Nutzungs- und Verwertungsrechte - über die 
nach diesen Geschä� sbedingungen einge-
räumten Nutzungsrechte hinaus - nicht zu. 

3.3 Der Kunde darf mit Maßnahmen nach Ziff . 
B.I.3.2 keine Dri� en beau� ragen, die We� be-
werber der COMRAMO sind, sofern er nicht 
nachweist, dass die Gefahr der Preisgabe 
wich� ger Betriebs- und Geschä� sgeheim-
nisse der COMRAMO (insbesondere von 
Funk� onen und Design der So� ware) ausge-
schlossen ist.

3.4 Der Kunde ist zur Dekompilierung der So� -
ware nur in den Grenzen des § 69 e UrhG 
berech� gt und erst, wenn COMRAMO nach 
schri� licher Auff orderung mit angemessener 
Frist nicht die notwendigen Daten und/oder 
Informa� onen zur Verfügung gestellt hat, um 
Interoperabilität mit anderer Hard- und So� -
ware herzustellen.

3.5 Überlässt COMRAMO dem Kunden im Rah-
men von Nachbesserung oder Pfl ege Er-
gänzungen (z.B. Patches, Ergänzungen der 
Dokumenta� on) oder eine Neuaufl age der 
So� ware (z.B. Update, Upgrade), die früher 
überlassene So� ware (nachfolgend „Altso� -
ware“ genannt) ersetzt, unterliegen diese 
den Bes� mmungen dieser Nutzungsbedin-
gungen. Stellt COMRAMO eine Neuaufl age 
der So� ware zur Verfügung, so erlöschen in 
Bezug auf die Altso� ware die Befugnisse des 
Kunden nach diesen Nutzungsbedingungen 
auch ohne ausdrückliches Rückgabeverlan-
gen der COMRAMO, sobald der Kunde die 
neue So� ware produk� v nutzt. 

3.6 Eine Vervielfäl� gung oder Umarbeitung der 
Dokumenta� on ist - vorbehaltlich der Ziff . 
B.I.3.1 und B.I.3.2 (soweit die Dokumenta� on 
in die So� ware integriert ist) - nicht gesta� et.

4. Schutz der So� ware
4.1 Soweit dem Kunde nach diesen Geschä� sbe-

dingungen bzw. dem Vertragsschein Rechte 
nicht ausdrücklich eingeräumt sind, stehen 
alle Rechte an der überlassenen So� ware (und 
aller vom Kunden angefer� gten Kopien) - ins-
besondere das Urheberrecht, die Rechte auf 
oder an Erfi ndungen sowie technische Schutz-
rechte - ausschließlich der COMRAMO oder 

ihren Lizenzgebern zu. Das gilt auch für Be-
arbeitungen der So� ware durch COMRAMO. 
Das Eigentum des Kunden an den jeweiligen 
Datenträgern solcher Kopien bleibt unberührt.

4.2 Dem Kunden ist es nicht gesta� et, Urhe-
berrechtsvermerke, Kennzeichen und/oder 
Kontrollnummern oder Kontrollzeichen der 
COMRAMO zu verändern oder zu en� er-
nen. Ändert oder bearbeitet der Kunde die 
Liefergegenstände, sind diese Vermerke und 
Kennzeichen in die geänderte Fassung des 
Vertragsgegenstandes zu übernehmen.

4.3 Der Kunde führt Buch über die von ihm ver-
tragsgemäß auf Datenträgern hergestellten 
Kopien der So� ware und deren Verbleib und 
erteilt der COMRAMO auf Anfrage hierüber 
Auskun�  und Einsicht.

4.4 Gibt der Kunde Datenträger, Speicher oder 
sons� ge Hardware, auf denen So� ware (ganz 
oder teilweise, unverändert oder umgear-
beitet) gespeichert ist, (i) an Dri� e ab, ohne 
dass eine Weitergabe nach Ziff . B.I.5. vorliegt 
oder (ii) gibt er den unmi� elbaren Besitz hie-
ran auf, trägt er dafür Sorge, dass vorher die 
gespeicherte So� ware vollständig und dauer-
ha�  gelöscht wird.

5. Weitergabe der So� ware
5.1 Vorbehaltlich anderwei� ger Regelungen in 

dem Vertragsschein, darf der Kunde die über-
lassene So� ware einem Dri� en nur einheit-
lich und unter vollständiger und endgül� ger 
Aufgabe der eigenen Nutzung der So� ware 
überlassen. Die vorübergehende oder teil-
weise entgeltliche Überlassung der So� ware 
an Dri� e ist untersagt, gleich ob die So� ware 
in körperlicher oder unkörperlicher Form 
überlassen wird. Das Gleiche gilt bei unent-
geltlicher Überlassung. 

5.2 Die Weitergabe der So� ware bedarf der 
schri� lichen Zus� mmung der COMRAMO. 
Diese erteilt die Zus� mmung, wenn (i) der 
Kunde der COMRAMO schri� lich versichert, 
dass er alle Originalkopien der So� ware dem 
Dri� en weitergegeben und alle selbst erstell-
ten Kopien gelöscht hat, und (ii) der Dri� e 
schri� lich sein Einverständnis gegenüber der 
COMRAMO mit den hier vereinbarten Nut-
zungs- und Weitergabebedingungen erklärt.

6. Liefer- und Leistungszeit
6.1 Die So� ware wird mangels anderer Abspra-

che in der bei Auslieferung aktuellen Fassung 
geliefert.

6.2 COMRAMO bewirkt die Lieferung von So� -
ware, indem sie nach ihrer Wahl entweder (i) 
dem Kunden eine Programmkopie der So� -
ware auf maschinenlesbarem Datenträger, 
sowie die vereinbarten Exemplare der Doku-
menta� on überlässt oder (ii) die So� ware in 
einem Netz abru� ar bereitstellt und dies dem 
Kunden mi� eilt, sowie ihm die vereinbarten 
Exemplare der Dokumenta� on überlässt.

6.3 Der Kunde wird die Liefergegenstände nach 
Erhalt installieren und konfi gurieren. Es ist 
Sache des Kunden, dass die hierfür gemäß 
den Richtlinien des Herstellers erforderliche 
Systemumgebung bereit steht.

6.4 Für die Einhaltung von Lieferterminen und den 
Gefahrübergang ist bei körperlichem Versand 
der Zeitpunkt maßgeblich, in dem die COMRA-
MO die Liefergegenstände dem Transporteur 
übergibt, bei So� ware ansonsten der Zeitpunkt, 
in dem die So� ware im Netz abru� ar bereitge-
stellt ist und dies dem Kunde mitgeteilt wird. 

7. Untersuchungs- und Rügepfl icht
Der Kunde übernimmt in Bezug auf alle Liefe-
rungen der COMRAMO eine Untersuchungs- 
und Rügepfl icht entsprechend § 377 HGB.

8. Sach- und Rechtsmängel, sons� ge Lei-
stungsstörungen, Verjährung

8.1 COMRAMO leistet Gewähr für die verein-
barte Beschaff enheit der Liefergegenstände 

gem. Ziff . B.I.1.3 und dafür, dass der Nutzung 
der Liefergegenstände im vertraglichen Um-
fang durch den Kunden keine Rechte Dri� er 
entgegenstehen. 

8.2 COMRAMO leistet bei Sachmängeln zunächst 
Gewähr durch Nacherfüllung. Hierzu über-
lässt sie nach ihrer Wahl dem Kunden einen 
neuen, mangelfreien Liefergegenstand oder 
besei� gt den Mangel; als Mangelbesei� gung 
gilt auch, wenn COMRAMO dem Kunden zu-
mutbare Möglichkeiten aufzeigt, die Auswir-
kungen des Mangels zu vermeiden. 

8.3 Macht ein Dri� er die Verletzung von Schutz-
rechten gegen den Kunden wegen der Nut-
zung der Liefergegenstände geltend, wird der 
Kunde die COMRAMO darüber unverzüglich 
informieren und ihr soweit als möglich die 
Verteidigung gegen diese Ansprüche über-
lassen. Dabei wird der Kunde der COMRAMO 
jegliche zumutbare Unterstützung gewähren. 
Insbesondere wird der Kunde sämtliche erfor-
derlichen Informa� onen über den Einsatz und 
eventuelle Bearbeitungen der Liefergegen-
stände möglichst schri� lich übermi� eln und 
erforderliche Unterlagen dazu überlassen. 

 Sollte rechtskrä� ig festgestellt werden, dass 
die Liefergegenstände Schutzrechte Dri� er 
verletzen, kann COMRAMO nach ihrer Wahl 
die Nachbesserung dadurch vornehmen, dass 
sie (i) von dem über das Schutzrecht Verfü-
gungsberech� gten zugunsten des Kunden ein 
für die Zwecke des Vertrages ausreichendes 
Nutzungsrecht erwirkt, oder (ii) die schutz-
rechtsverletzenden Liefergegenstände ohne 
bzw. nur mit für den Kunden akzeptablen 
Auswirkungen auf deren Funk� on ändert, 
oder (iii) die schutzrechtsverletzenden Lie-
fergegenstände ohne bzw. nur mit für den 
Kunden akzeptablen Auswirkungen auf de-
ren Funk� on gegen Liefergegenstände aus-
tauscht, deren vertragsgemäße Nutzung 
keine Schutzrechte verletzt, oder (iv) einen 
neuen So� warestand liefert, bei dessen ver-
tragsgemäßer Nutzung keine Schutzrechte 
Dri� er verletzt werden. 

8.4 Der Kunde ist verpfl ichtet, einen neuen 
So� warestand zu übernehmen, wenn der 
vertragsgemäße Funk� onsumfang erhalten 
bleibt und die Übernahme nicht zu erheb-
lichen Nachteilen führt.

8.5 Schlagen zwei Versuche der Nacherfüllung fehl, 
ist der Kunde berech� gt, angemessene Nachfrist 
zur Mängelbesei� gung zu setzen. Er hat dabei 
ausdrücklich und schri� lich darauf hinzuweisen, 
dass er sich das Recht vorbehält, bei erneutem 
Fehlschlagen vom Vertrag zurückzutreten und/
oder Schadensersatz zu verlangen.

 Schlägt die Nachbesserung auch in der Nachfrist 
fehl, kann der Kunde die Vergütung mindern 
oder vom Vertrag zurücktreten. Ein Rücktri�  ist 
bei einem unerheblichen Mangel nicht zulässig. 
Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Auf-
wendungen wegen eines Mangels leistet COM-
RAMO im Rahmen der in Ziff . B.I.9. festgelegten 
Grenzen. COMRAMO kann nach Ablauf einer 
gem. Satz 1 gesetzten Frist verlangen, dass der 
Kunde seine aus dem Fristablauf resul� erenden 
Rechte binnen zwei Wochen nach Zugang der 
Auff orderung ausübt. 

8.6 Aus sons� gen Pfl ichtverletzungen der COM-
RAMO kann der Kunde Rechte nur herleiten, 
wenn er diese gegenüber der COMRAMO 
schri� lich gerügt und ihr eine Nachfrist zur 
Abhilfe eingeräumt hat. Das gilt nicht, soweit 
nach der Art der Pfl ichtverletzung eine Abhil-
fe nicht in Betracht kommt. Für Schadenser-
satz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
gelten die in Ziff . B.I.9. festgelegten Grenzen.

8.7 Die Verjährungsfrist für alle Gewährleistungs-
ansprüche beträgt 12 Monate und beginnt 
mit der Lieferung bzw. Bereitstellung der 
Liefergegenstände; die gleiche Frist gilt für 
sons� ge Ansprüche, gleich welcher Art, ge-
genüber der COMRAMO.

 Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der 
COMRAMO, bei arglis� gem Verschweigen des 
Mangels, bei Personenschäden oder Rechts-
mängeln im Sinne des § 438 Abs. 1 Nr. 1 a 
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BGB, sowie bei Garan� en (§ 444 BGB) gelten 
die gesetzlichen Verjährungsfristen, ebenso 
bei Ansprüchen nach dem Produktha� ungs-
gesetz.

9. Ha� ung
9.1 In allen Fällen vertraglicher und außerver-

traglicher Ha� ung leistet COMRAMO Scha-
densersatz ausschließlich nach Maßgabe fol-
gender Grenzen:

  (i) bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in voller 
Höhe, ebenso bei Fehlen einer Beschaff en-
heit, für die COMRAMO eine Garan� e über-
nommen hat;

  (ii) in anderen Fällen: nur aus Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspfl icht (Kardinals-
pfl icht), wenn dadurch der Vertragszweck 
gefährdet ist, jedoch stets nur in Höhe des 
vorhersehbaren Schadens. Der Begriff  der 
Kardinalspfl icht bezeichnet dabei abstrakt 
solche Pfl ichten, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf.

9.2 Die Ha� ungsbegrenzungen gem. Ziff . B.I.9.1 
gelten nicht bei der Ha� ung für Personen-
schäden und bei der Ha� ung nach dem Pro-
duktha� ungsgesetz.

9.3 Der COMRAMO bleibt der Einwand des Mit-
verschuldens unbenommen.

9.4 Der Kunde ist für eine regelmäßige Siche-
rung seiner Daten verantwortlich. Bei einem 
von COMRAMO verschuldeten Datenverlust 
ha� et COMRAMO deshalb ausschließlich für 
die Kosten der Vervielfäl� gung der Daten von 
den vom Kunden zu erstellenden Sicherungs-
kopien und für die Wiederherstellung der 
Daten, die auch bei einer ordnungsgemäß 
erfolgten Sicherung der Daten verloren ge-
gangen wären.

9.5 Für die Verjährungsfrist gilt Ziff . B.I.8.7 ent-
sprechend, mit der Maßgabe, dass für An-
sprüche nach Ziff . B.I.9.1(i) und B.I.9.2 die 
gesetzliche Verjährungsfrist gilt. Die Verjäh-
rungsfrist gem. Satz 1 beginnt mit dem in § 
199 Abs. 1 BGB bes� mmten Zeitpunkt. 

II. Wartung und Pfl ege von Hardware und 
So� ware

1. Vertragsgegenstand
Diese Besonderen Bedingungen für die War-
tung und Pfl ege von Hardware und/oder 
So� ware beziehen sich auf die in dem Ver-
tragsschein aufgeführten Liefergegenstände 
und spezifi zieren die von COMRAMO zu er-
bringenden Wartungs- und Pfl egeleistungen.

2. Mangelbesei� gung, Instandsetzung
2.1 Voraussetzung für die Leistungsverpfl ichtung 

der COMRAMO nach dieser Ziff er ist, dass der 
Kunde die zu wartenden Liefergegenstände (i) 
an dem in dem Vertragsschein spezifi zierten 
Ort sowie (ii) in der in dem Vertragsschein 
spezifi zierten So� - und Hardwareumgebung 
betreibt. Werden die im Vertragsschein ge-
nannten Spezifi ka� onen geändert, sind die-
se Änderungen der COMRAMO gegenüber 
schri� lich mitzuteilen.

2.2 COMRAMO besei� gt innerhalb angemes-
sener Frist ihr gemeldete Mängel der Liefer-
gegenstände.

2.3 Art und Weise der Mangelbesei� gung stehen 
im billigen Ermessen der COMRAMO. Bietet 
COMRAMO dem Kunde zur Vermeidung oder 
Besei� gung von Mängeln an So� ware Pat-
ches, Bugfi xes, eine neue Programmversion 
oder Programmteile etc. an, so hat der Kunde 
diese (wenn und sobald es für ihn zumutbar 
ist) zu übernehmen und auf seiner Hardware 
gemäß den Installa� onsanweisungen der 
COMRAMO zu installieren. 

 Die Besei� gung eines Mangels kann darüber 

hinaus auch in der Form von Handlungsan-
weisungen gegenüber dem Kunden erfolgen. 
Der Kunde hat derar� ge Handlungsanwei-
sungen zu befolgen, es sei denn, dies ist ihm 
nicht zumutbar.

2.4 Kann COMRAMO einen Mangel nicht inner-
halb des vertraglich vereinbarten Zeitraums 
besei� gen, kann sie dem Kunden auf eigene 
Kosten, d.h. auf Kosten der COMRAMO, vorü-
bergehend eine Umgehungslösung zur Verfü-
gung stellen. 

2.5 Sofern ein vom Kunden gemeldeter Mangel 
des Liefergegenstands nicht besteht, ist COM-
RAMO berech� gt, den dadurch verursachten 
Aufwand gesondert gemäß ihrer üblichen 
Sätze abzurechnen.

3. Instandhaltung
3.1 Soweit die Parteien in dem Vertragsschein 

neben der Instandsetzung auch die Pfl icht der 
COMRAMO zur Instandhaltung der Hardware 
vereinbart haben, gilt Folgendes:

3.2 Gegenstand der Instandhaltungsmaßnahmen 
sind Arbeiten, die zur Aufrechterhaltung 
der Funk� onsfähigkeit der Hardware durch 
Gerätepfl ege dienen sowie der Austausch 
defekter oder nicht mehr sicher funk� onsfä-
higer Verschleißteile. 

Ausgetauschte Verschleiß- und Ersatzteile ge-
hen in das Eigentum der COMRAMO über.

3.3 COMRAMO führt die vorbeugende regelmä-
ßige Inspek� on nach Abruf durch den Kunden 
durch.

4. Hotline
Sofern in dem Vertragsschein vereinbart, 
stellt COMRAMO für die Meldung von Män-
geln und zur Anwenderunterstützung zu den 
im Vertragsschein vereinbarten Zeiten - mit 
Ausnahme der gesetzlichen Feiertage am 
Standort der COMRAMO - eine telefonische 
Hotline bereit. 

5. Lieferung neuer Programmteile
5.1 COMRAMO stellt dem Kunden Updates/Up-

grades/Releases (nachfolgend ,,Programm-
teile“ genannt) der So� ware zur Verfügung. 
Darin eingeschlossen ist die entsprechende 
Ergänzung bzw. Aktualisierung der Doku-
menta� on der So� ware. Die Einordnung der 
jeweiligen So� wareversion unter die Begriff e 
,,Update“, ,,Upgrade“ und ,,Release“ steht im 
billigen Ermessen der COMRAMO.

 Neue Programmteile können Fehler vorange-
gangener Versionen besei� gen und/oder vor-
handene Funk� onen ändern und/oder ver-
bessern oder neue Funk� onen beinhalten.

 Die Lieferung neuer Programmteile beinhal-
tet jedoch insbesondere nicht (i) gesondert 
angebotene Zusatzfunk� onen der So� ware; 
(ii) eine Neuentwicklung der So� ware mit 
gleichen oder ähnlichen Funk� onen auf einer 
anderen technologischen Basis. Diese neuen 
Versionen der So� ware können gegen zusätz-
liche Vergütung im Rahmen gesonderter Ver-
einbarungen erworben werden.

5.2 Die Lieferung von Programmteilen erfolgt 
jeweils in Form des Objektcodes auf einem 
marktüblichen Datenträger. Eine Überlassung 
des Quellcodes ist nicht geschuldet.

5.3 Die Übersendung von Programmteilen erfolgt 
nach Wahl der COMRAMO nur Zug um Zug 
gegen eine Löschungserklärung und/oder 
die Rücksendung der zuvor vom Kunden ge-
nutzten So� wareversion.

5.4 Dem Kunden obliegt die ordnungsgemäße 
und  vorschri� smäßige Installa� on neuer 
Programmteile. 

6. Sons� ge Leistungen
Der Kunde kann die nachfolgend aufge-
führten Leistungen, die mit den Liefergegen-
ständen in Zusammenhang stehen, die aber 

nicht in den Leistungen gem. Ziff . B.II.2.-5 ent-
halten sind, gesondert beau� ragen (vgl. Ziff . 
B.IV.).

  Dies gilt insbesondere für 

 (i) Leistungen der COMRAMO vor Ort beim Kun-
den; 

  (ii) Leistungen, die auf Anforderung des Kunden 
außerhalb der in dem Vertragsschein verein-
barten Hotline- bzw. sons� gen Servicezeiten 
vorgenommen werden; 

  (iii) Leistungen an den Liefergegenständen, die 
durch unsachgemäße Behandlung und/oder 
Obliegenheitsverletzungen des Kunden, bei-
spielsweise Nichtbeachtung von Gebrauchs-
anweisungen, erforderlich werden; 

  (iv) Leistungen an der So� ware, die durch höhere 
Gewalt oder sons� ge nicht von COMRAMO 
zu vertretende Umstände erforderlich wer-
den; 

 (v)  Leistungen an der So� ware, die im Zusam-
menhang mit der Installa� on eines an den 
Kunden überlassenen Updates/Upgrades/
Releases notwendig sind, Einweisung und 
Schulung bzgl. dieser Programmstände; 

  (vi)  Anpassungen der Liefergegenstände an geän-
derte und/oder neue Anlagen, Geräte oder 
Betriebssysteme des Kunden;

  (vii) Anpassungen der So� ware, die über die von 
COMRAMO gem. Ziff . B.II.5. gelieferten An-
passungen hinausgehen und beispielsweise 
aus geänderten bzw. neuen Nutzungsanfor-
derungen des Kunden resul� eren.

7. Mitwirkungspfl ichten
7.1 Der Kunde wird COMRAMO bei der Erfüllung 

der Wartungs- und Pfl egeleistungen auf eige-
ne Kosten unterstützen. Er wird insbesondere

  (i) während der Vertragslaufzeit schri� lich einen 
Verantwortlichen benennen, der alle für die 
Zwecke der Durchführung des Wartungs- und 
Pfl egevertrages erforderlichen Entschei-
dungsbefugnisse und Vollmachten besitzt; 

  (ii)  bei Mangelmeldungen die aufgetretenen 
Symptome, die Liefergegenstände sowie 
die System- und Hardwareumgebung detail-
liert beobachten und der COMRAMO einen 
Mangel unter Angabe von für die Mangelbe-
sei� gung zweckdienlichen Informa� onen, 
beispielsweise Anzahl der betroff enen User, 
Schilderung der System- und Hardwareumge-
bung sowie ggf. simultan geladener Dri� so� -
ware, und Unterlagen melden; 

  (iii)  die COMRAMO bei der Suche nach der Man-
gelursache unterstützen; 

  (iv) den für die Durchführung der vertragsge-
genständlichen Leistungen von COMRAMO 
beau� ragten Mitarbeitern Zugang zu den 
Räumlichkeiten bzw. Rechnern gewähren, in 
denen die zu wartende Hardware aufgestellt 
bzw. auf denen die zu pfl egende So� ware ge-
speichert ist; 

  (v)  die von COMRAMO erhaltenen Programm-
teile (einschließlich Patches, Bugfi xes) nach 
näheren Hinweisen von COMRAMO unver-
züglich einspielen und die von COMRAMO 
übermi� elten Vorschläge und Handlungsan-
weisungen zur Mangelbehebung einhalten; 

 (vi)  die eingespielten Programmteile auf eventu-
elle Mängel hin untersuchen und der COM-
RAMO festgestellte Mängel unverzüglich mit-
teilen.

7.2 Der Kunde wird einen First Level Support in-
nerhalb seines Unternehmens einrichten, der 
die Serviceanfragen der So� wareanwender 
sammelt, eine erste Problemanalyse vor-
nimmt und die Anfragen so weit wie möglich 
eigenständig erledigt. Der First Level Support 
ist mit Mitarbeitern zu besetzen, die über 
ver� e� e Kenntnisse über die Liefergegen-
stände (Administratorkenntnisse) verfügen. 
Der Kunde wird über den First Level Support 
nur Anfragen bzgl. der Liefergegenstände an 
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COMRAMO weiterleiten, die er selbst nicht 
erledigen kann. Der First Level Support ist zur 
Zusammenarbeit mit COMRAMO verpfl ichtet 
und unterstützt diese umfassend insbesonde-
re durch Koordina� on mehrfacher ähnlicher 
Serviceanfragen, Klärung von Anwenderpro-
blemen, die lediglich auf Fehlbedienungen zu-
rückzuführen sind, Dokumenta� on von Män-
geln einschließlich der Umstände, unter denen 
diese aufgetreten sind und – soweit möglich 
– durch Speicherung und Übermi� lung von 
Daten oder Programmkopien, die eine Fehler-
analyse ermöglichen oder erleichtern.

7.3 Der Kunde wird COMRAMO auf eigene Ko-
sten (inkl. Verbindungskosten) einen Remote-
Access zur Verfügung stellen. 

8. Vergütung
8.1 Die Wartungs- und Pfl egegebühr sowie die 

Berechnungszeiträume ergeben sich aus dem 
Vertragsschein.

8.2 COMRAMO ist berech� gt, die pauschale 
Wartungs- und Pfl egevergütung mit einer 
schri� lichen Ankündigung von 3 Monaten zu 
Beginn eines Vertragsjahres anzupassen. Bei 
einer Erhöhung von mehr als (10)% ist der 
Kunde berech� gt, den Wartungs- und Pfl e-
gevertrag mit einer Frist von 2 Monaten zum 
In-Kra� -Treten der Erhöhung zu kündigen.

9. Sach- und Rechtsmängel, Verjährung
9.1 Sachmängel werden während der Laufzeit 

des Wartungs- und Pfl egevertrages im Rah-
men der Besei� gung von Mängeln gem. Ziff . 
B.II.2. besei� gt.  

9.2 Ein Rechtsmangel liegt vor, wenn dem Kun-
den die für die vertragliche Verwendung 
erforderlichen Rechte an einer Pflegelei-
stung nicht wirksam eingeräumt werden 
konnten. 

 Macht ein Dri� er die Verletzung von Schutz-
rechten gegen den Kunden wegen der Nut-
zung der Pfl egeleistungen geltend, wird der 
Kunde COMRAMO darüber unverzüglich 
informieren und ihr soweit als möglich die 
Verteidigung gegen diese Ansprüche über-
lassen. Dabei wird der Kunde der COMRAMO 
jegliche zumutbare Unterstützung gewähren. 
Insbesondere wird der Kunde sämtliche er-
forderlichen Informa� onen über den Einsatz 
und eventuelle Bearbeitungen der So� ware 
möglichst schri� lich übermi� eln und erfor-
derliche Unterlagen dazu überlassen.  

 Sollte rechtskrä� ig festgestellt werden, dass 
die Pfl egeleistungen der COMRAMO Schutz-
rechte Dri� er verletzen, kann COMRAMO 
nach ihrer Wahl die Nachbesserung dadurch 
vornehmen, dass sie 

 (i) von dem über das Schutzrecht Verfügungsbe-
rech� gten zugunsten des Kunden ein für die 
Zwecke des Wartungs- und Pfl egevertrages 
ausreichendes Nutzungsrecht erwirkt, oder

  (ii) die schutzrechtsverletzenden Liefergegen-
stände ohne bzw. nur mit für den Kunden ak-
zeptablen Auswirkungen auf deren Funk� on 
ändert, oder 

  (iii) die schutzrechtsverletzenden Liefergegen-
stände ohne bzw. nur mit für den Kunden ak-
zeptablen Auswirkungen auf deren Funk� on 
gegen Liefergegenstände austauscht, deren 
vertragsgemäße Nutzung keine Schutzrechte 
verletzt, oder 

  (iv)  einen neuen Programmstand liefert, bei des-
sen vertragsgemäßer Nutzung keine Schutz-
rechte Dri� er verletzt werden. 

9.3 Gelingt es COMRAMO während der Vertrags-
laufzeit innerhalb einer angemessenen Frist 
nicht, einen Sach- und/oder Rechtsmangel zu 
besei� gen, so ist der Kunde berech� gt, der 
COMRAMO eine angemessene Nachfrist mit 
der Androhung zu setzen, nach Ablauf dieser 
Nachfrist die Wartungs- und Pfl egegebühr 
zu mindern oder den Wartungs- und Pfl ege-
vertrag fristlos schri� lich zu kündigen. Eine 

Kündigung des gesamten Wartungs- und Pfl e-
gevertrages ist nur bei einem wesentlichen 
Mangel zulässig. Der Rücktri�  vom  Wartungs- 
und Pfl egevertrag ist ausgeschlossen.

9.4 Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen wegen eines Mangels leistet 
COMRAMO im Rahmen der in Ziff . B.II.10. 
festgelegten Grenzen.

9.5 Ansprüche wegen mangelha� er Wartungs- 
bzw. Pfl egeleistungen verjähren innerhalb 
eines Jahres ab Durchführung/Vollendung 
der jeweiligen Leistung. Im Übrigen gelten die 
Regelungen der Ziff . B.I.8.7 entsprechend.

9.6 Die Sach- und Rechtsmängelha� ung für die 
erbrachten Pfl egeleistungen erlischt, wenn 
der Kunde oder Dri� e an den zu wartenden 
bzw. zu pfl egenden Liefergegenständen Än-
derungen vornehmen, denen COMRAMO 
vorher nicht ausdrücklich zuges� mmt hat. 
Etwas anderes gilt nur insoweit, als der Kun-
de nachweist, dass der Mangel nicht auf die 
Veränderungen zurückzuführen ist und dass 
diese die Mangeliden� fi zierung und -besei� -
gung nicht erschwert haben.

10. Ha� ung
Für die Ha� ung gelten die Regelungen der 
Ziff . B.I.9. entsprechend. 

11. Nutzungsrechte
COMRAMO räumt dem Kunden an den in 
Erfüllung des Wartungs- und Pfl egevertrages 
gelieferten Programmteilen (einschließlich 
Patches, Bugfi xes und Dokumenta� on) Nut-
zungsrechte nach Maßgabe des jeweiligen 
So� warekaufvertrages ein.

III. Applica� on Service Providing

1. Vertragsgegenstand
1.1 Gegenstand des Vertrages über die Erbrin-

gung von Leistungen im Rahmen eines Ap-
plica� on Service Providung (ASP) ist die 
Bereitstellung der im Vertragsschein näher 
spezifi zierten So� wareanwendung (nach-
folgend „Anwendung“ genannt) zur Nut-
zung ihrer Funk� onalitäten, die technische 
Ermöglichung der Nutzung der Anwendung 
durch den Kunden und die Einräumung bzw. 
Vermi� lung von entsprechenden Nutzungs-
rechten durch COMRAMO (nachfolgend 
gemeinsam „ASP-Leistungen“ genannt) ge-
genüber dem Kunden gegen Zahlung der ver-
einbarten Vergütung. 

1.2 Der Kunde darf die Anwendung nur für die in 
der Ziff . B. III. bzw. im Vertragsschein näher 
spezifi zierten Zwecke nutzen, seine Daten 
verarbeiten und speichern.

1.3 Die Anwendung, die für die Nutzung erfor-
derliche Rechnerleistung sowie der notwen-
dige Speicherplatz für Daten werden von 
COMRAMO oder einem von ihr beau� ragten 
Rechenzentrum bereitgehalten. Der dem 
Kunden zugewiesene Systembereich ist ge-
gen den Zugriff  Dri� er geschützt. 

1.4 Die von COMRAMO zu erbringenden ASP-
Leistungen werden im Vertragsschein bzw. 
im Service Level Agreement (SLA) detailliert 
festgelegt. Das SLA wird als Anlage zum Ver-
tragsschein geführt und ist wesentlicher Teil 
der vertraglichen Übereinkun� .

1.5 Der Zugang des Kunden zum Internet ist 
nicht Gegenstand dieses Vertrages. Der Kun-
de trägt die alleinige Verantwortung für die 
Funk� onsfähigkeit seines Internet-Zugangs 
einschließlich der Übertragungswege sowie 
seiner eigenen Computer.

1.6 COMRAMO übermi� elt dem Kunden die für 
die Nutzung der Anwendung erforderlichen 

Zugangsdaten zur Iden� fi ka� on und Authen-
� fi ka� on. Dem Kunden ist es nicht gesta� et, 
diese Zugangsdaten Dri� en zu überlassen. 

2. Nutzungsrechte an und Nutzung der 
Anwendung

2.1 Der Kunde erhält an der Anwendung ein-
fache (nicht unterlizenzierbare und nicht 
übertragbare), auf die Laufzeit des Vertrages 
beschränkte Nutzungsrechte nach Maßgabe 
der nachstehenden Regelungen.

2.2 Eine Überlassung der Anwendung an den 
Kunden erfolgt nicht. Der Kunde darf die 
Anwendung nur für seine eigenen geschä� -
lichen, im Vertragsschein näher spezifi zierten 
Zwecke nutzen.

2.3 Der Kunde ist nicht berech� gt, Änderungen 
an der Anwendung vorzunehmen. Dies gilt 
nicht für Änderungen, die für die Berich� -
gung von Fehlern notwendig sind, sofern 
COMRAMO sich mit der Behebung des Feh-
lers in Verzug befi ndet, die Fehlerbesei� gung 
ablehnt oder zur Fehlerbesei� gung aus son-
s� gen Gründen außer Stande ist. 

2.4 Sofern COMRAMO während der Laufzeit 
des Vertrages neue Versionen, Updates, Up-
grades oder andere Neulieferungen im Hin-
blick auf die Anwendung vornimmt, gelten 
die vorstehenden Rechte auch für diese.

2.5 Rechte, die dem Kunden vorstehend oder 
im Vertragsschein nicht ausdrücklich einge-
räumt werden, stehen dem Kunden nicht zu. 
Der Kunde ist insbesondere nicht berech� gt, 
die Anwendung über die vereinbarte Nutzung 
hinaus zu nutzen oder von Dri� en nutzen zu 
lassen oder die Anwendung Dri� en zugäng-
lich zu machen. Insbesondere ist es nicht ge-
sta� et, die Anwendung zu vervielfäl� gen, zu 
veräußern oder zeitlich begrenzt zu überlas-
sen, insbesondere nicht zu vermieten oder zu 
verleihen.

2.6 Sofern und soweit während der Laufzeit des 
Vertrages, insbesondere durch Zusammen-
stellung von Anwendungsdaten, durch nach 
dem Vertrag erlaubte Tä� gkeiten des Kunden 
auf dem Server von COMRAMO bzw. des von 
COMRAMO beau� ragten Rechenzentrums 
eine Datenbank, Datenbanken, ein Daten-
bankwerk oder Datenbankwerke entstehen, 
stellen alle Rechte hieran dem Kunden zu. 
Der Kunde bleibt auch nach Vertragsende Ei-
gentümer der Datenbanken bzw. Datenbank-
werke.

2.7 Der Kunde tri�   die notwendigen Vorkeh-
rungen, die Nutzung der Anwendung durch 
Unbefugte zu verhindern; Einzelheiten sind 
im Vertragsschein vereinbart.

2.8 Der Kunde ha� et dafür, dass die Anwendung 
nicht zu rassis� schen, diskriminierenden, 
pornographischen, den Jugendschutz ge-
fährdenden, poli� sch extremen oder sonst 
gesetzeswidrigen oder gegen behördliche 
Vorschri� en oder Aufl agen verstoßenden 
Zwecken verwendet oder entsprechende 
Daten, insbesondere Anwendungsdaten, er-
stellt und/oder auf dem Server gespeichert 
werden.

2.9 Verletzt der Kunde die vorstehenden Rege-
lungen bzw. die ihm vertraglich eingeräumten 
Nutzungsrechte aus von ihm zu vertretenden 
bzw. in seinem Risikobereich liegenden Grün-
den, kann COMRAMO den Zugriff  des Kunden 
auf die Anwendung oder die Anwendungs-
daten sperren. Die Verfolgung weiter ge-
hender Ansprüche, etwa nach dem Urheber-
rechtsgesetz, sowie insbesondere auch von 
sons� gen Schadensersatzansprüchen bleibt 
in allen Fällen vorbehalten.

3. Pfl ichten des Kunden
3.1 Der Kunde wird alle Pfl ichten und Obliegen-

heiten erfüllen, die zur Abwicklung des Ver-
trages erforderlich sind. Er wird insbesondere

  (i)  die ihm zugeordneten Nutzungs- und Zu-
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gangsberech� gungen sowie vereinbarte 
Iden� fi ka� ons- und Authen� fi ka� ons-Siche-
rungen geheim halten, vor dem Zugriff  durch 
Dri� e schützen und nicht an unberech� gte 
Dri� e weitergeben. Diese Daten sind durch 
geeignete und übliche Maßnahmen zu schüt-
zen. Der Kunde wird COMRAMO unverzüglich 
unterrichten, wenn der Verdacht besteht, 
dass die Zugangsdaten und/oder Kennwörter 
nicht berech� gten Personen bekannt gewor-
den sein könnten;

  (ii) die in dem Vertragsschein vereinbarten Zu-
gangsvoraussetzungen schaff en;

  (iii) die Beschränkungen/Verpfl ichtungen im Hin-
blick auf die Nutzungsrechte nach Ziff . B.III.2 
einhalten, insbesondere keine Informa� onen 
oder Daten unbefugt abrufen oder abrufen 
lassen oder in Programme, die von COMRA-
MO betrieben werden eingreifen oder ein-
greifen lassen oder in Datennetze von COM-
RAMO unbefugt eindringen oder ein solches 
Eindringen fördern;

  (iv) COMRAMO von Ansprüchen Dri� er freistel-
len, die auf einer rechtswidrigen Verwendung 
der Anwendung durch ihn beruhen oder die 
sich aus vom Kunden verursachten daten-
schutzrechtlichen, urheberrechtlichen oder 
sons� gen rechtlichen Strei� gkeiten ergeben, 
die mit der Nutzung der Anwendung verbun-
den sind;

  (v) dafür Sorge tragen, dass er (z.B. bei der Über-
mi� lung von Texten/Daten Dri� er auf den 
Server von COMRAMO bzw. des von COMRA-
MO beau� ragten Rechenzentrums) alle Rech-
te Dri� er an von ihm verwendetem Material 
beachtet;

  (vi) vor der Versendung von Daten und Informa-
� onen an COMRAMO diese auf Viren prüfen 
und dem Stand der Technik entsprechende 
Virenschutzprogramme einsetzen;

  (vii) wenn er zur Erzeugung von Anwendungs-
daten mit Hilfe der Anwendung COMRAMO 
Daten übermi� elt, diese regelmäßig und der 
Bedeutung der Daten entsprechend sichern 
und eigene Sicherungskopien erstellen, um 
bei Verlust der Daten und Informa� onen die 
Rekonstruk� on derselben zu ermöglichen;

  (viii) sofern und soweit ihm einvernehmlich die 
technische Möglichkeit dazu eröff net wird, 
regelmäßig die auf dem Server von COMRA-
MO bzw. des von COMRAMO beau� ragten 
Rechenzentrums gespeicherten Anwen-
dungsdaten durch Download zu sichern.

3.2 Der Kunde wird Mängel an ASP-Leistungen 
COMRAMO unverzüglich anzeigen. Bei der 
Umschreibung, Eingrenzung, Feststellung 
und Meldung von Mängeln bzw. Störungen 
muss der Kunde die von COMRAMO erteilten 
Hinweise befolgen. Der Kunde muss seine 
Störungsmeldungen und Fragen nach Krä� en 
präzisieren. Er muss hierfür gegebenenfalls 
auf kompetente Mitarbeiter zurückgreifen. 

4. Vergütung
Die Vergütung für die zu erbringenden ASP-
Leistungen sowie die Berechnungszeiträume 
ergeben sich aus dem Vertragsschein. Die 
Regelungen der Ziff . B.II.8.2 gelten entspre-
chend.

5. Mängelansprüche 
5.1 Mängel der Anwendung werden von COM-

RAMO nach entsprechender Mi� eilung des 
Mangels durch den Kunden innerhalb an-
gemessener Zeit bzw. innerhalb der im Ver-
tragsschein/SLA vereinbarten Fristen beho-
ben. Gleiches gilt für sons� ge Störungen der 
Möglichkeit zur Nutzung der Anwendung. 

5.2 Für die Mängelansprüche gilt mietvertrag-
liches Mängelrecht.

5.3 Eine Kündigung des Kunden gem. § 543 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 1 BGB wegen Nichtgewährung des 
vertragsgemäßen Gebrauchs ist erst zulässig, 
wenn COMRAMO ausreichende Gelegenheit 

zur Mängelbesei� gung gegeben wurde und 
diese fehlgeschlagen ist. Von einem Fehl-
schlagen der Mängelbesei� gung ist erst aus-
zugehen, wenn diese unmöglich ist, wenn sie 
von COMRAMO verweigert oder in unzumut-
barer Weise verzögert wird, wenn begründe-
te Zweifel bezüglich der Erfolgsaussichten be-
stehen oder wenn aus anderen Gründen eine 
Unzumutbarkeit für den Kunden gegeben ist.

6. Ha� ung
6.1 Für die Ha� ung gelten die Regelungen der 

Ziff . B.I.9. entsprechend. 

6.2 Die verschuldensunabhängige Ha� ung der 
COMRAMO nach § 536 a Abs. 1, 1. Alterna� -
ve BGB wegen Mängeln, die bereits zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses vorhanden sind, 
ist ausgeschlossen.

IV. Sons� ge Dienstleistungen

1. Vertragsgegenstand
1.1 Weitere Leistungen auf dem Gebiet der 

Informa� onstechnologie erbringt COMRA-
MO nach Maßgabe der hierin und in dem 
Vertragsschein geregelten Bedingungen. Zu 
diesen Leistungen gehören beispielsweise 
Beratung, Unterstützungsleistungen, Schu-
lungen, Installa� ons- und Implemen� erungs-
leistungen, Anpassungsprogrammierung, 
Entwicklungsleistungen, Personalabrech-
nungsleistungen (nachfolgend gemeinsam  
„Dienstleistungen“ genannt).

1.2 Die von COMRAMO im Einzelnen zu erbrin-
genden Dienstleistungen werden im Ver-
tragsschein bzw. im Service Level Agreement 
(SLA) detailliert festgelegt. Das SLA wird als 
Anlage zum Vertragsschein geführt und ist 
wesentlicher Teil der vertraglichen Überein-
kun� .

1.3 Vorbehaltlich anderwei� ger Regelungen in 
dem Vertragsschein ist die Lieferung des 
Quellcodes (Source Code) der So� ware nicht 
Vertragsgegenstand.

2. Nutzungsrechte 
2.1 COMRAMO räumt dem Kunden - vorbehalt-

lich anderwei� ger Regelungen der Parteien 
in dem Vertragsschein - ein einfaches, zeitlich 
unbeschränktes, nicht übertragbares Recht 
ein, die im Rahmen des Vertrages erbrachten 
verkörperten Dienstleistungsergebnisse für 
Zwecke der Erfüllung des jeweiligen Vertrages 
zu nutzen. 

2.2 Soweit es sich bei den Dienstleistungsergeb-
nissen um So� ware handelt, gelten die Rege-
lungen der Ziff . B.I.2-5 entsprechend.

3. Leistungsänderungen
3.1 Jede Partei kann im Rahmen des Zumutbaren 

Änderungen bezüglich der Dienstleistungen 
verlangen. Das Änderungsverlangen ist je-
weils schri� lich oder per Email an die andere 
Partei zu richten.

3.2 Bei Änderungsverlangen des Kunden wird 
COMRAMO nach deren Zugang binnen an-
gemessener Frist prüfen, ob die verlangte 
Änderung prak� sch und/oder mit wirtscha� -
lich vertretbarem Aufwand durchführbar ist 
und ob sich aus ihrer Umsetzung ein Mehr-
aufwand oder (im Falle einer Leistungsredu-
zierung) eine Unterdeckung ergibt. Soweit 
der COMRAMO durch die Umsetzung ein 
Mehraufwand oder eine Unterdeckung ent-
steht, unterbreitet COMRAMO dem Kunden 
ein Nachtragsangebot zur Anpassung der 
Vergütung an den zu ändernden Umfang der 
Dienstleistungen. Bis zur Einigung über die 
Anpassung ist COMRAMO nicht verpfl ichtet, 
Änderungsverlangen des Kunden umzusetzen 
und bleiben die Vergütungsansprüche der 
COMRAMO von dem Änderungsverlangen 
des Kunden unberührt.

3.4 Soweit COMRAMO dem Kunden gegenüber 
Änderungsverlangen unterbreitet, verpfl ich-
tet sich der Kunde, diese innerhalb ange-
messener Frist darau� in zu prüfen, ob seine 
berech� gten Interessen durch die verlangte 
Änderung betroff en sind. Das Ergebnis der 
Prüfung ist der COMRAMO im Anschluss un-
verzüglich mitzuteilen. Die Zus� mmung zur 
Umsetzung darf vom Kunden nicht unbillig 
verweigert werden.

4. Vergütung
Die Dienstleistungen gem. Ziff . B.IV. werden 
nach Aufwand zu den aktuell geltenden Sät-
zen der COMRAMO oder zu einem Festpreis 
abgerechnet. Einzelheiten sind in dem jewei-
ligen Vertragsschein geregelt. 

5. Abnahme
5.1.  Die Abnahme von Dienstleistungen erfolgt 

grundsätzlich nur, soweit die Parteien dies in 
dem jeweiligen Vertragsschein ausdrücklich 
vereinbaren oder der Kunde für Dienstlei-
stungen mit erheblicher Bedeutung für den 
Kunden im Vorhinein schri� lich eine Abnah-
me verlangt.

5.2 Für den Fall, dass Abnahmen ausnahmsweise 
vereinbart sind oder nach vorstehendem Ab-
satz verlangt werden, wird COMRAMO dem 
Kunden die Fer� gstellung der betreff enden 
Dienstleistungen schri� lich oder per Email 
mi� eilen. Der Kunde verpfl ichtet sich, die 
Dienstleistungen unverzüglich zu prüfen und 
die Abnahme binnen einer ihm von COMRA-
MO gesetzten angemessenen Abnahmefrist 
schri� lich oder per Email zu erklären, sofern 
die vereinbarten Anforderungen erfüllt sind. 
Sind die Anforderungen erfüllt, so gilt die 
Dienstleistung als abgenommen, soweit der 
Kunde die Abnahme nicht innerhalb der Ab-
nahmefrist ausdrücklich erklärt und COMRA-
MO den Kunden zu Beginn der Frist auf die 
vorgesehene Bedeutung seines Verhaltens 
hingewiesen hat. Gleiches gilt, wenn der Kun-
de die Dienstleistungen oder Teile davon vor 
Erklärung der Abnahme in Benutzung genom-
men hat.

5.3 Eventuell noch ausstehende kleinere Teillei-
stungen oder die Besei� gung von Mängeln 
werden schnellstmöglich nachgeholt bzw. be-
hoben. Wegen unwesentlicher Mängel kann 
die Abnahme nicht verweigert werden.

6. Sach- und Rechtsmängel
Im Falle von Dienstleistungen, die als Wer-
kleistung oder Werklieferung gem. §§ 633 
ff . BGB zu qualifi zieren sind, gelten die Rege-
lungen der Ziff . B.I.8 entsprechend.

7. Ha� ung
Für die Ha� ung gelten die Regelungen der 
Ziff . B.I.9. entsprechend. 

COMRAMO IT Holding AG
Bischofsholer Damm 89
30173 Hannover 

Pos� ach 3347
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Telefon:   0511 12401-0
Telefax:    0511 12401-199
E-Mail:     info@comramo.de
Web:         www.comramo.de  
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